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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig
für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die
beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998
[AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Eine solche Ausnahme liegt nicht vor, weshalb das
Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht (Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 105
AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 52 VwVG). Der Beschwerdeführer hat am Verfahren
vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt
und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung; er ist
daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und
Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Die Abteilungen des Bundesverwaltungsgerichts entscheiden in der Regel in der Besetzung
mit drei Richtern oder Richterinnen (Spruchkörper; vgl. Art. 21 Abs. 1 VGG). Gestützt auf
Art. 111a Abs. 1 AsylG kann das Bundesverwaltungsgericht auch in solchen Fällen auf die



Durchführung eines Schriftenwechsels verzichten.

E. 4.1
Ein Asylgesuch kann gemäss Art. 19 AsylG im Ausland bei einer schweizerischen
Vertretung gestellt werden, die es mit einem Bericht an das Bundesamt überweist (Art. 20
Abs. 1 AsylG).

E. 4.2
Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist die asylsuchende Person im
Auslandverfahren in der Regel zu befragen. Davon kann nur abgewichen werden, wenn
eine Befragung faktisch oder aus organisatorischen oder kapazitätsmässigen Gründen nicht
möglich ist. Falls die Befragung nicht durchgeführt werden kann, muss die ein Gesuch
stellende Person - soweit möglich und notwendig - mittels eines individualisierten und
konkretisierten Schreibens aufgefordert werden, ihre Gründe für das Asylgesuch schriftlich
einzureichen. Dabei ist sie auf die allfällige Konsequenz eines negativen Entscheids infolge
Verletzung der Mitwirkungspflicht aufmerksam zu machen. Ist der Sachverhalt schon
aufgrund des eingereichten Asylgesuchs entscheidreif erstellt, kann sich eine persönliche
Befragung ebenfalls erübrigen; zeichnet sich ein negativer Entscheid ab, ist der
asylsuchenden Person diesbezüglich das rechtliche Gehör zu gewähren. Das Bundesamt ist
gehalten, den Verzicht auf eine Befragung im Ausland in der Verfügung zu begründen (vgl.
BVGE 2007/30 E. 5 S. 362 ff.).

E. 4.3
Vorliegend ging das BFM davon aus, der Sachverhalt sei aufgrund der schriftlichen
Eingaben entscheidreif erstellt. Diese Sichtweise ist vertretbar, sind doch die Eingaben vom
4. Juni 2007 (schriftliches Asylgesuch) und vom 16. August 2007 (Ergänzung zum
schriftlichen Asylgesuch) insgesamt detailliert und klar formuliert. Unter diesen Umständen
erübrigte sich für die Vorinstanz die Aufbietung des Beschwerdeführers zu einer
Befragung. Da den vom Bundesverwaltungsgericht ferner aufgeführten Erfordernissen
(Gewährung des rechtlichen Gehörs, Begründung des Verzichts auf die Befragung)
ebenfalls Rechnung getragen wurde, ist die Vorgehensweise des BFM nicht zu
beanstanden. Die Behauptung des Beschwerdeführers in der Rechtsmittelschrift, er habe die
Zwischenverfügung der Vorinstanz vom 3. August 2010 erst am 14. Februar 2012 gesehen,
ist unglaubhaft, zumal sich dem bei den Akten befindlichen sri-lankischen Rückschein
entnehmen lässt, dass die Zwischenverfügung dem Beschwerdeführer schon im Jahre 2010
eröffnet wurde. Es erübrigt sich daher, weiter darauf einzugehen.

E. 5
Das BFM kann ein im Ausland gestelltes Asylgesuch ablehnen, wenn die asylsuchende
Person keine Verfolgung glaubhaft machen kann oder ihr die Aufnahme in einem Drittstaat
zugemutet werden kann (vgl. Art. 3, Art. 7 und Art. 52 Abs. 2 AsylG). Gemäss Art. 20 Abs.
2 AsylG bewilligt das BFM Asylsuchenden die Einreise zur Abklärung des Sachverhaltes,
wenn ihnen nicht zugemutet werden kann, im Wohnsitz- oder Aufenthaltsstaat zu bleiben
oder in ein anderes Land auszureisen. Bei diesem Entscheid sind die Voraussetzungen zur
Erteilung einer Einreisebewilligung grundsätzlich restriktiv zu umschreiben, wobei den
Behörden ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Neben der erforderlichen Gefährdung
im Sinne von Art. 3 AsylG sind namentlich die Beziehungsnähe zur Schweiz, die
Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen Staat, die Beziehungsnähe zu
anderen Staaten, die praktische Möglichkeit und objektive Zumutbarkeit zur anderweitigen



Schutzsuche sowie die voraussichtlichen Eingliederungs- und Assimilationsmöglichkeiten
in Betracht zu ziehen (vgl. die weiterhin massgebende Praxis der vormaligen
Schweizerischen Asylrekurskommission (ARK) in Entscheidungen und Mitteilungen
[EMARK] 1997 Nr. 15, insbesondere S. 131 ff., welcher angesichts bloss redaktioneller
Änderungen bei der letzten Totalrevision des Asylgesetzes nach wie vor Gültigkeit hat).
Ausschlaggebend für die Erteilung der Einreisebewilligung ist dabei die
Schutzbedürftigkeit der betroffenen Personen (vgl. EMARK a.a.O. E. 2c S. 130), mithin die
Prüfung der Fragen, ob eine Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft gemacht
wird und ob der Verbleib am Aufenthaltsort für die Dauer der Sachverhaltsabklärung
zugemutet werden kann.

E. 6.1
Im Folgenden ist zu prüfen, ob das BFM zu Recht eine unmittelbare Gefahr im Sinne von
Art. 20 AsylG verneinte und die Einreise des Beschwerdeführers in die Schweiz
verweigerte.

E. 6.2
Vorab ist auf die aktualisierte, auch heute noch zutreffende Lageanalyse des
Bundesverwaltungsgerichts in BVGE 2011/24 zur Situation in Sri Lanka hinzuweisen.
Darin stellte das Gericht im Wesentlichen fest, dass sich die Lage in Sri Lanka seit
Beendigung des militärischen Konflikts zwischen der sri-lankischen Armee und den LTTE
im Mai 2009 erheblich verbessert hat. Militärisch würden die LTTE als vernichtet gelten
und auch die Sicherheitslage habe sich in bedeutsamer Weise stabilisiert. Gleichzeitig habe
sich die Menschenrechtslage vor allem hinsichtlich der Meinungsäusserungs- und
Pressefreiheit weiter verschlechtert. Politisch Oppositionelle würden seitens der Regierung
als Staatsfeinde betrachtet und müssten mit entsprechenden Verfolgungsmassnahmen
rechnen. Angesichts der allgemein verbesserten Lage definierte das Gericht Personenkreise,
welche einer erhöhten Verfolgungsgefahr unterliegen. Darunter würden Personen fallen,
welche auch nach Beendigung des Krieges verdächtigt würden, mit den LTTE in
Verbindung zu stehen beziehungsweise gestanden zu haben. Auch unabhängige
Journalisten beziehungsweise regierungskritische Medienschaffende verfügten über ein
erhöhtes Risikoprofil. Im Weiteren sei bei Opfern und Zeugen von
Menschenrechtsverletzungen und Personen, die entsprechende Übergriffe behördlich
angezeigt hätten, mit erhöhter Verfolgungsgefahr zu rechnen. Wegen drohender
Erpressung, Kidnapping und anderen Verfolgungshandlungen bildeten überdies Personen,
welche über beträchtliche finanzielle Mittel verfügten, eine weitere Risikogruppe (vgl.
BVGE a.a.O. E. 8).

E. 6.3.1
Der Beschwerdeführer machte in seinem Asylgesuch vom 4. Juni 2007 sowie in seiner
weiteren Eingabe vom 16. August 2007 hauptsächlich geltend, er sei von den sri-lankischen
Sicherheitsbehörden im Jahre 1990 für fünfzehn Tage verhaftet worden. Im Jahre 1998
hätten ihn die Behörden zu Unrecht beschuldigt, ihnen keine Informationen über einen
Attentäter gegeben zu haben, weshalb sie ihn für zwei Jahre inhaftiert hätten. Aufgrund der
während der Inhaftierung erlittenen Misshandlungen habe er körperliche Beschwerden,
weshalb er medizinischer Behandlung bedürfe. Am 13. Mai 2006 sei sein (...) von
Unbekannten umgebracht worden. In seiner (des Beschwerdeführers) Region wüteten
zudem "death squads", wodurch die Zukunft seiner Kinder bedroht sei. Am 18. Juli 2007



seien Leute des CID zu seiner Familie nach Hause gekommen und hätten sie lange befragt.
Am 1. August 2007 seien er und seine Frau auf dem Polizeiposten lange verhört worden.

E. 6.3.2
Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass das schweizerische Asylrecht nicht dem Ausgleich
erlittenen Unrechts dient. Insofern vermögen die Inhaftierungen sowie die in diesem
Zusammenhang erlittenen psychischen und physischen Beeinträchtigungen, von denen der
Beschwerdeführer betroffen war, heute eine Asylgewährung beziehungsweise eine
Einreisebewilligung in die Schweiz nicht zu begründen. Im aktuellen Zeitraum können
diese Ereignisse mithin nicht mehr als kausal für die beantragte Einreise in die Schweiz und
die Asylgewährung angesehen werden, da die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheides
im Rahmen der Prüfung nach der Aktualität der Verfolgungsfurcht wesentlich ist. Im
Weiteren ist vorliegend mit der Vorinstanz festzustellen, dass der Beschwerdeführer mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft keine ernsthaften Nachteile durch
Verfolgungsmassnahmen der sri-lankischen Sicherheitskräfte zu befürchten hat. Insgesamt
weist der Beschwerdeführer trotz der zwei geltend gemachten Inhaftierungen sowie der
Behelligungen durch die sri-lankischen Sicherheitskräfte in den nachfolgenden Jahren kein
besonderes Risikoprofil auf, das ihn aktuell aus objektiver Sicht als gefährdet erscheinen
liesse. Die Inhaftierungen und die Behelligungen durch die sri-lankischen Sicherheitskräfte
sind - vor allem mit Blick auf die damalige Bürgerkriegssituation - vor dem Hintergrund der
Bekämpfung der LTTE zu sehen. Seit dem Ende des Bürgerkriegs hat sich die Lage in Sri
Lanka allerdings erheblich verbessert. Zwar gehören Personen, die einer Verbindung zu den
LTTE verdächtigt werden, gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts auch heute
potentiell noch zu einer Risikogruppe (vgl. BVGE 2011/24 E. 8.1). Indes ist den Akten kein
nennenswerter Bezug des Beschwerdeführers zu den LTTE zu entnehmen. Dass er zudem
am 24. April 2000 bedingungslos aus der Haft entlassen wurde und die sri-lankischen
Sicherheitskräfte seither offenbar nie versucht haben, ihn zu ergreifen und zu inhaftieren,
was ihnen zweifellos ohne weiteres möglich gewesen wäre, weist auf ein mangelndes
Verfolgungsinteresse der sri-lankischen Sicherheitskräfte hin. Es ist daher davon
auszugehen, dass seitens der sri-lankischen Sicherheitskräfte nichts gegen den
Beschwerdeführer vorliegt. Er verfügt folglich über kein besonderes Profil, welches eine
Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG als wahrscheinlich erscheinen lässt. Soweit er in der
Rechtsmittelschrift vorbringt, er befürchte, dass die Polizei erneut bei seiner Arbeitsstelle
erscheine, sie ihn gegenüber seinem Chef als LTTE-Mitglied verdächtige und er deswegen
entlassen werde, so wie das schon mehrmals der Fall gewesen sei, ist festzustellen, dass der
Beschwerdeführer diese Vorbringen - trotz Zumutbarkeit - in keiner Weise belegt.
Abgesehen davon wären diese Schwierigkeiten als flüchtlingsrechtlich nicht beachtlich zu
bezeichnen. Bezüglich des Vorbringens des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen
Verfahren, in seiner Region wüteten so genannte "death squads", ist festzuhalten, dass sich
die Lage in Sri Lanka seit Beendigung des militärischen Konflikts zwischen der
sri-lankischen Armee und den LTTE im Mai 2009 erheblich verbessert hat. Der Einfluss
von militanten Gruppierungen hat seit dem Ende des Bürgerkriegs stark abgenommen.
Zudem macht der Beschwerdeführer in der Beschwerde nicht mehr geltend, von "death
squads" oder anderen Dritten bedroht zu sein. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass auch
die vom Beschwerdeführer vorgebrachten gesundheitlichen Beschwerden und die geltend
gemachten schwierigen Lebensbedingungen in Sri Lanka gemäss ständiger Praxis keinen
Grund für eine Einreisebewilligung darstellen.



E. 7
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer nicht schutzbedürftig im
Sinne von Art. 3 AsylG ist. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen erübrigt es sich, auf
die weiteren Ausführungen in den Eingaben und die eingereichten Beweismittel
einzugehen, da sie am Ergebnis nichts zu ändern vermögen. Das BFM hat demnach zu
Recht die Einreise in die Schweiz nicht bewilligt und das (zweite) Asylgesuch abgelehnt.

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten
abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten von Fr. 600.--grundsätzlich dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 5 VwVG). Aus
verwaltungsökonomischen Gründen und in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 in fine VwVG
und Art. 6 Bst. b des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) ist auf die
Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. (Dispositiv nächste Seite)
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